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Kieler Landwirtschaftsministerium informiert über Knickplegevorschriften in Schleswig-Holstein 

Guten Zustand erhalten, CC-Verstöße vermeiden

Mit der Novellierung des Landes-
naturschutzgesetzes (LNatSchG) 
und der Biotopverordnung im 
Sommer 2016 wurden die gesetz-
lichen Bestimmungen zum Knick-
schutz (§ 30 BNatSchG in Verbin-
dung mit § 21 LNatSchG) neu ge-
fasst und darauf aufbauend die 
„Durchführungsbestimmungen 
zum Knickschutz“ angepasst. Um 
die Knicks in einem guten Zustand 
zu erhalten, ist es nach Angaben 
des Kieler Landwirtschaftsminis-
teriums (Melund) unerlässlich, bei 
der Knickplege sowie bei der Un-
terhaltung der an den Knick an-
grenzenden Flächen die geltenden 
fachlichen und rechtlichen Vorga-
ben zu beachten. Anderenfalls be-
steht die Gefahr von Cross Compli-
ance (CC)- sowie ordnungsrechtli-
che Verstößen.

Knicks sind ein Alleinstellungs-
merkmal und daher besonders 
prägende Landschaftselemen-
te Schleswig-Holsteins. Aufgrund 
der vielfältigen Funktionen, wel-
che Knicks für den Naturhaushalt, 
den Klima- und Bodenschutz, das 
Landschaftsbild, die Erholung, aber 
auch für die Landwirtschaft über-
nehmen, sind sie gemäß § 21 LNat-
SchG als gesetzlich geschützte Bio-
tope eingestuft. Als wichtiges Ele-
ment des Biotopverbundsystems 
stellen sie einen Lebensraum für 
zahlreiche, zum Teil gefährdete 
Tier- und Planzenarten dar und 
sind insofern von erheblicher Be-
deutung für die Biodiversität. 

Der Erhalt der Knicks und ihrer 
vielfältigen Funktionen ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, an 
der die Landwirtschaft einen we-
sentlichen Anteil trägt. Daher in-
formiert das Melund zu den recht-
lichen Vorgaben zur Knickple-
ge und Flächenunterhaltung, die 
wichtig sind, um Ordnungswidrig-
keiten und vor allem CC-relevante 
Verstöße durch Gehölzschnittmaß-
nahmen von vornherein zu vermei-
den. Grundsätzlich ist bei Schutz-, 
Plege- und Bewirtschaftungsmaß-
nahmen am Knick zwischen direk-
ten Knickplegemaßnahmen und 
zulässigen Unterhaltungsmaßnah-
men, die der besseren Nutzbarkeit 
der angrenzenden Flächen dienen, 
zu unterscheiden.

Die ordnungsgemäße 
Knickplege im Überblick
Knicks dürfen alle zehn bis 

15 Jahre nur in der Zeit vom 1. Ok-
tober bis zum letzten Tag des Mo-
nats Februar auf den Stock ge-
setzt werden. Dieses traditionel-

le Knicken ist zur kulturtypischen 
Biotoperhaltung ausdrücklich ge-
wünscht. Die Überhälter sind hier-
bei grundsätzlich zu erhalten. Ge-
mäß § 1 Nummer 10 BiotopV sind 
Überhälter deiniert als „… im 
Knick stehende Bäume mit einem 
Stammumfang von mindestens ei-
nem Meter gemessen in einem Me-
ter Höhe über dem Erdboden“. Das 
Fällen von Überhältern mit einem 
Stammumfang bis 2 m in 1 m Höhe 
über dem Erdboden ist nur zuläs-
sig, wenn hierbei mindestens ein 
Überhälter (mit mindestens 1  m 
Stammumfang 1 m Höhe) je 40 bis 
60  m Knicklänge erhalten bleibt. 
Zudem ist das Fällen von Überhäl-
tern nur im Rahmen des nach LNat-
SchG zulässigen Auf-den-Stock-Set-
zens erlaubt. Überhälter mit einem 
größeren Stammumfang ab 2  m 
in 1  m Höhe sind gesetzlich ge-
schützt und dürfen grundsätzlich 
nicht gefällt werden. In begrün-
deten Fällen kann die zuständige 
Naturschutzbehörde hiervon eine 
Ausnahmegenehmigung erteilen. 
Ein entsprechender Ausgleich ist 

zu leisten. Jegliche erhebliche Be-
einträchtigung oder gar die Zer-
störung des geschützten Knicks ist 
verboten. Eine nachhaltig wirken-
de Verletzung der Gehölze, bei-
spielsweise durch unsachgemäßes 
Knicken, kann eine solche verbo-
tene, erhebliche Beeinträchtigung 
des Knicks darstellen. Um dies zu 
vermeiden, müssen nach dem ma-
schinellen Auf-den-Stock-Setzen 
die Stümpfe mit Rissen und/oder 
aufgeplatztem Holzgewebe hän-
disch mit der Säge nachgeglättet 
werden. 

Zulässige Maßnahmen bei 
der Flächenunterhaltung
Das seitliche Einkürzen stellt kei-

ne dem Erhalt des Biotops dienen-
de Schutz-, Plege- und Bewirt-
schaftungsmaßnahme dar, son-
dern dient überwiegend der besse-
ren Nutzbarkeit der angrenzenden 
Flächen, da eine seitliche Ausbrei-
tung des vollen Vegetationsvolu-
mens naturschutzfachlich durch-
aus gewünscht ist.

Abbildung: Aulagen bei der Knickplege

Quelle: Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in Anlehnung an die Kreisverwaltung Plön (2016); geändert durch das Melund 2021

GUT ZU WISSEN

Die Knicks in Schleswig-Hol-
stein unterliegen sowohl dem 
gesetzlichen Biotopschutz 
(§ 21 LNatSchG) als auch dem 
Schutzregime des Artenschut-
zes (§ 39 Absatz 5 BNatSchG). 
Das seitliche Aufputzen mehr-
jährigen Zuwachses ist folg-
lich in dem nach § 21 Absatz 
4 LNatSchG maximal zulässi-
gen Maß (seitliches Einkürzen 
senkrecht in einer Entfernung 
von 1 m vom Knickwallfuß bis 
zu einer Höhe von 4 m), genau 
wie das traditionelle Knicken, 
nur in der Zeit vom 1. Okto-
ber bis einschließlich des letz-
ten Tages des Monats Februar 
zulässig.  Melund
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PLUSPUNKT PRAXIS

Knickschutzvorschriften beachten!
Seit 2016 gelten die aktuellen 
Knickschutzvorschriften, die 
detaillierte Vorgaben zur ord-
nungsgemäßen Knickplege ge-
ben. Der Bauernverband Schles-
wig-Holstein (BVSH) möchte auf 
die drei wesentlichen Kernpunkte 

noch einmal hinweisen, denn eine 
Nichtbeachtung der Vorschriften 
führt zu empindlichen Kürzun-
gen der Betriebsprämie und zu-
sätzlich zu einem Bußgeld (Ord-
nungswidrigkeit):

 ● Das seitliche Einkürzen der Ge-
hölze ist nur in einem Abstand 
von 1  m ab dem Knickwallfuß 
senkrecht nach oben zulässig und 
darf nur alle drei Jahre durchge-
führt werden. 
Insoweit ist nun für die Praxis neu, 
dass nach Auslegung des Land-
wirtschaftsministeriums das seit-
liche Einkürzen des mehrjähri-
gen Zuwachses nur noch im Zeit-
raum von Oktober bis Ende Feb-
ruar durchgeführt werden darf 
(siehe nebenstehender Beitrag). 
Der Bauernverband wird auf eine 
Änderung der Vorschriften drän-
gen, denn der Rückschnitt nach 
der Ernte ist aus mehreren Grün-
den geboten und im Hinblick auf 
Fruchtfolge und Bodenschutz 
nach wie vor erforderlich. Zudem 
kann das Schnittgut eingearbei-
tet werden.

 ● Das Auf-den-Stock-Setzen ist 
alle zehn bis 15 Jahre zwischen 
Oktober und Februar zulässig. Da-
bei dürfen nur Überhälter im je-
weiligen Knickabschnitt (alle 40 
bis 60 m) gefällt werden, wenn 
mindestens ein Überhälter (min-
destens 1 m Umfang in 1 m Höhe!) 

in dem Abschnitt erhalten bleibt. 
Es reicht also nicht aus, armdi-
cke Stämme als Ersatz-Überhälter 
stehen zu lassen, da es sich hier-
bei per Deinition nicht um einen 
Überhälter handelt.

 ●Auf Ackerlächen ist ein dauer-
hafter Schutzstreifen von 50  cm 
ab Knickwallfuß vorzuhalten, die-
ser darf nicht ackerbaulich genutzt 
werden. Das Grubbern ist alle drei 
Jahre zulässig. Die Mahd oder das 

Mulchen sind ganzjährig erlaubt, 
müssen aber in einer Höhe gesche-
hen, dass die Krautvegetation nur 
eingekürzt und nicht zerstört wird.

Wenn weitere oder andere Maß-
nahmen am Knick geplant sind, 
sollte im Vorwege Kontakt zu der 
Unteren Naturschutzbehörde auf-
genommen werden.  BVSH

Der Knick wächst deutlich in die Flä-
che hinein. Ein seitliches Einkürzen 
der Gehölze wäre im dreijährigen 
Rhythmus im Abstand von 1 m zum 
Knickwallfuß zulässig, nach neuer 
Auslegung des Melund jedoch nur 
im Zeitraum von Oktober bis Ende 
Februar. 

So nicht! Ein Cross-Compliance- und 
zusätzlich bußgeldbewährter Ver-
stoß liegt hier vor, weil der seitli-
che Aufputz im 1 m Abstand zum 
Knickwallfuß deutlich unterschrit-
ten wurde, eine Beschädigung des 
Knickwalls vorliegt und kein Schutz-
streifen von 50 cm Breite eingehal-
ten wird. Fotos: BVSH

Die am Knick stehende Person zeigt 
den Knickwallfuß. Hier wird der 
1-m-Abstand beim seitlichen Einkür-
zen eingehalten. Die Brennnesseln 
haben den 50 cm breiten Schutz-
streifen bereits überwuchert. 

Die Vorgaben zum seitlichen Ein-
kürzen („Aufputzen“) sind entspre-
chend als zulässige Maßnahmen 
zur Flächenunterhaltung vorgese-
hen. Das Landesnaturschutzgesetz 
und die Durchführungsbestimmun-
gen zum Knickschutz machen kon-
krete Vorgaben, unter deren Ein-
haltung in der Regel davon ausge-
gangen werden kann, dass es nicht 
zu erheblichen Beeinträchtigungen 
des Knicks als eines gesetzlich ge-
schützten Biotops kommt.

Sperrfristen unbedingt 
einhalten

Zulässig ist das seitliche Einkür-
zen der Knickgehölze senkrecht 
in einer Entfernung von 1 m vom 
Knickwallfuß bis zu einer Höhe von 
4 m. Bei ebenerdigen Planzungen 
ist ferner das Einkürzen oder Auf-
putzen unter Beachtung eines Min-
destabstands von 1  m vom Wur-

zelhals der am Rand der Gehölz-
streifen angeplanzten Gehölze 
zulässig. Das Einkürzen ist frühes-
tens drei Jahre nach dem Auf-den-
Stock-Setzen und danach nur in 
mindestens dreijährigem Abstand 
zulässig. Das Einkürzen muss so er-
folgen, dass nachhaltig wirkende 
Verletzungen der Gehölze durch 
unsachgemäße Knickbehandlung, 
zum Beispiel durch den Einsatz von 
Schlegelmulchern, nicht entstehen. 

Es ist es generell in der Zeit vom 
1. März bis zum 30. September ver-
boten, Gehölze abzuschneiden, auf 
den Stock zu setzen oder zu besei-
tigen. In der Zeit vom 1. März bis 
30. September ist daher ausschließ-
lich der schonende Form- und Ple-
geschnitt zur Beseitigung des Zu-
wachses der Planzen, also zur Be-
seitigung des jüngstsaisonalen, 
einjährigen und damit frischen 
Planzenwuchses, erlaubt. Dieses 
Vorgehen soll verhindern, dass im 

Sommer zu tief in das Gehölz ge-
schnitten wird. Die Beseitigung des 
einjährigen Zuwachses ist demnach 
grundsätzlich auch in der Zeit vom 
1. März bis 30. September möglich, 
jedoch gilt in diesem Falle ab dem 
Schnittzeitpunkt auch die dreijäh-
rige Sperrfrist. 

In dem Zeitraum vom 15.  No-
vember bis einschließlich des letz-
ten Tages des Monats Februar ist 
die fachgerechte Plege der Knick-
walllanken zulässig. Zudem ist ein 
50  cm breiter Schutzstreifen, ge-
messen ab dem Knickwallfuß, vor-
geschrieben. Dieser Schutzstreifen 
darf nicht ackerbaulich genutzt, 
mit Kulturplanzen eingesät oder 
bestellt, gedüngt oder mit Plan-
zenschutzmitteln behandelt wer-
den. Auch die Beplanzung mit 
nicht heimischen Gehölzen und 
krautigen Planzen sowie die gärt-
nerische Nutzung des Schutzstrei-
fens sind unzulässig.

Hohe Abzüge bei der 
Betriebsprämie drohen

Wichtig: Verstöße gegen die 
geltenden naturschutzrechtlichen 
und Cross-Compliance-Bestim-
mungen können ordnungsrecht-
lich mit Bußgeldern und unter An-
ordnung von Wiederherstellungs-, 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
geahndet werden. Darüber hinaus 
sind Verstöße nach EU-Recht zu-
sätzlich auch mit Prämienkürzun-
gen (bei wissentlichen und willent-
lichen Verstößen als Vorsatzhand-
lungen mit in der Regel mindes-
tens 20 % der Betriebsprämie), je 
nach betroffener Knicklänge, Wie-
derholungen von Verstößen et ce-
tera, zu ahnden. Da Cross-Compli-
ance zwingendes EU-Recht dar-
stellt, ist das Ermessen hier, im 
Gegensatz zum Ordnungsrecht, 
deutlich eingeschränkt.  
 Melund


